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Modultitel: Formenvielfalt Tiere / Pflanzen I
	Modulcode
	1.1


	Verantwortliche/r Lehrende/r
	 Prof. Dr. Dietmar Zacharias

	
	

	Kompetenzziele des Moduls (einschließlich Schlüsselqualifikationen)
	Verständnis für die Bauprinzipien tierischer und pflanzlicher Organis​men; Zusammenhänge zwischen Struktur und Funktion; Einblicke in die Biodiversität. Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten; Bibliotheks- und Literaturkompetenz.

	
	

	Art und Lehrinhalte
	Formenvielfalt Tiere: Definition Tier; Übersicht über ausgewählte Stämme des Tierreichs (Wirbellose); Grundbegriffe der Systematik und Taxonomie; Evolution der Metazoa; Gewebebildung, Keimblätter, Symmetrie und Lagebezeichnungen, Coelomentwicklung, Metamerie. Praktika: Mollusca, Crustacea und Insecta (Makrozoobenthos).

Formenvielfalt Pflanzen: Definition Pflanze, Gruppen des Pflanzen​reichs; Charakteristika pflanzlicher Zellen; Pflanzenkörper der Cormo​phyta: Wurzel, Spross und Blatt; Bau und Funktion aus Sicht der Evolutionsbiologie; spezielle Differenzierungen bei Gymnospermen, Angiospermen (Monocotyle, Dicotyle); Wachstum und Entwicklung von Pflanzen. Praktikum: Mikroskopie, Präparation, Zeichnen von Geweben.

Modulbezogene Übung: Praktikumsprotokolle und Essays.

	
	

	Name der Dozenten
	Prof. Dr. Heiko Brunken, Prof. Dr. Dietmar Zacharias

	
	

	Modulart
	Pflichtmodul

	
	

	Lehrform
	Seminaristischer Unterricht, Praktikum

	
	

	Lernform
	Gruppenunterricht, angeleitetes Selbststudium

	
	

	Prüfungsformen
	Klausur 

	
	

	Prüfungsdauer 
	90 Minuten

	
	

	Anschlüsse: vorausgesetzte Kenntnisse
	keine

	
	

	Verwendbarkeit des Moduls für weitere Studiengänge
	Grundlegendes Fachmodul im ersten Semester.

	
	

	Umfang des Moduls Arbeitsaufwand
	4 + 8

	
	

	Kontaktstunden in SWS 
	4 + 1

	
	

	Selbststudium in Stunden
	8 (das Selbststudium beinhaltet auch den Arbeitsaufwand für die modulbezogene Übung als angeleitetes Selbststudium im Umfang von 1 SWS) 

	
	

	ECTS-Leistungspunkte
	6

	
	

	Dauer und Häufigkeit des Angebots
	15 Termine pro Studienjahr

	
	

	Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten
	Prüfungsleistung bestanden

	
	


